
Die 2G-Regel

Zutritt oder Inanspruchnahme von Leistungen nur unter folgenden Bedingungen:

Als ‚Geimpft‘ im Sinne der Verordnung gilt:

Person mit Nachweis der vollständigen Schutzimpfung - dies ist der Fall, wenn
seit der Zweitimpfung (Johnson & Johnson nur Einmal-Impfung) 14 Tage
vergangen sind. Für Genesene gilt dies bereits sofort und nach einer Impfung.

Als ‚Genesen‘ im Sinne der Verordnung gilt:

Person mit Genesenen-Nachweis, d.h. positiver PCR-Test, der mindestens
28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt.

+ Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

+ Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen
(med. Kontraindikation, Personen in klinischen Studien)
Diese Personen benötigen einen PoC-Antigen-Test und ein ärztliches Attest.

geimpft

genesen

Masken- und 
Abstands-
pflicht gelten 
nicht mehr, 
werden aber 
empfohlen.
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Bereiche im Überblick

2G-Regel

geimpft - genesen

Kein Zutritt zu den 
geschlossenen 

Räumen und die 
dortige 

Entgegennahme 
von Leistungen 

ohne 2G-Nachweis

Gastronomiebetriebe einschließlich 
Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars oder 
ähnliche Einrichtungen

Sportanlagen, Fitnessstudios, Kletterhallen, 
Schwimmhallen und ähnliche Einrichtungen wie 

Spaßbäder, Thermen, Saunen sowie der 
jeweiligen Duschen und Umkleiden

Dies gilt nicht im Rahmen des 
 Spitzen- und Profisports, 
 Trainings von Rettungsschwimmern,
 und des Schulsports 
 sowie für begleitende Aufsichtspersonen im 

Rahmen des Erstschwimmunterrichts von 
Kindern

Museen, Theater, Kinos und ähnliche Kultureinrichtungen 
(mit Ausnahme von Bibliotheken), Spielhallen, Spielbanken 
und Wettannahmestellen

Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen mit mehr als 25 gleichzeitig 
anwesenden Personen

Zoos, botanische Gärten und Freizeitparks 
(ausgenommen sind sanitäre Anlagen)

Bewirtungsleistungen und Leistungen von Fahrgeschäften 
nur gegenüber Personen mit 2G-Nachweis; Beschränkung ist 
durch geeignete Maßnahmen zu kontrollieren

Allgemein:
Eine Maskenpflicht und das Gebot des Abstandes gelten nicht, 

werden aber im Sinne des Infektionsschutzes insbesondere beim Verlassen von Sitzplätzen empfohlen.

Sport

Gastronomietriebe Kultur

Zoo

Zusammenkünfte und Sitzungen

Herbst- und Weihnachtsmarkt

©
 i

st
o

ck
p

h
o

to
.c

o
m

/l
im

e
a

rt


